
Probefahrtbestimmungen 

Anbieter dieser Probefahrt ist die AMAG Import AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham, 
Schweiz (nachfolgend „AMAG“ genannt). Die Durchführung der Probefahrt erfolgt auf Basis 
der nachstehenden Probefahrtbestimmungen, die mit der Teilnahme akzeptiert werden.  

1. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren, die über einen in der 
Schweiz und in Liechtenstein gültigen Fahrausweis Kat. B verfügen (nachfolgend 
«TeilnehmerIn» genannt). Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die nicht im 
Besitz eines in der Schweiz und in Liechtenstein gültigen Fahrausweises Kat. B 
verfügen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. AMAG ist vor Probefahrtbeginn auf 
Verlangen Einsicht in die Fahrerlaubnis zu geben.

2. Die Teilnahme an der Probefahrt ist freiwillig. Der/die TeilnehmerIn ist sich der Gefahren 
und Risiken der Teilnahme an der Probefahrt bewusst, ist über die Gefahren und Risiken 
ausreichend informiert worden und leistet den ihm erteilten Weisungen stets strikt Folge.

3. Der/die TeilnehmerIn verzichtet gegenüber der AMAG sowie gegenüber deren Organen, 
Angestellten, Vertretern und Hilfspersonen (nachfolgend einzeln oder gemeinsam 
«Hilfspersonen») auf sämtliche Haftungs- und Schadenersatzansprüche, insbesondere
für Insassenschäden und Schäden an mitgeführten Sachen. Von diesem Verzicht 
ausgenommen sind Ansprüche aufgrund von Körperverletzungen, die AMAG oder ihren 
Hilfspersonen schuldhaft verursacht haben sowie aufgrund von Schäden, die AMAG 
oder ihren Hilfspersonen vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht haben sowie 
Ansprüche, die dem/der TeilnehmerIn aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen 
zustehen.

4. Das Fahrzeug ist auf AMAG eingelöst. Vom/von der TeilnehmerIn schuldhaft 
verursachte Schäden sind von diesem/r zu ersetzen und die AMAG und ihre 
Hilfspersonen von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, sofern deren Ansprüche 
auf ein Verschulden des/r Teilnehmer(s)In zurückzuführen sind.

5. Bei jedem Sachschaden am Fahrzeug ist ein vollständiger Unfallrapport auszufüllen. 
Sofern ein Personenschaden vorliegt oder der Fall unklar ist, muss eine polizeiliche 
Tatbestandsaufnahme durchgeführt werden. Schäden am Fahrzeug sind unverzüglich
der AMAG zu melden.

6. Das Fahrzeug darf nicht einer Drittperson zum Gebrauch überlassen werden.

7. Auslandfahrten sind nur mit der ausdrücklichen Zustimmung von AMAG gestattet.

8. Der/die TeilnehmerIn verpflichtet sich, sich während der Probefahrt an folgende 
Regelungen zu halten:

a. während der Dauer der Probefahrt nicht unter Alkohol-, Medikamenteneinfluss oder 
sonstiger berauschender Mittel zu stehen;

b. bei An- und Abfahrt sowie während allen Fahrten – als Fahrer wie auch Beifahrer –
den Sicherheitsgurt anzulegen;

c. während der Probefahrt allenfalls bestehende Überholverbote einzuhalten und 
hiervon nur nach vorheriger ausdrücklicher Aufforderung durch AMAG resp. ihren 
Hilfspersonen abzuweichen;

d. bei Fahrten im öffentlichen Verkehr die Geschwindigkeitsbegrenzungen und alle 
weiteren geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten; der/die TeilnehmerIn 
haftet für jegliche von ihm/ihr verursachte Strassenverkehrsgesetzübertretung.



9. Der/die TeilnehmerIn erkennt an und willigt ein, dass die AMAG und ihre Hilfspersonen 
bei Verstössen gegen Verpflichtungen des/r Teilnehmer(s)In sowie zur Wahrung eigener 
Interessen berechtigt ist, den Namen des/r Teilnehmer(s)In jederzeit den zuständigen 
Behörden bekannt zu geben.

10. Der/die TeilnehmerIn erkennt an und willigt ein, dass die AMAG und ihre Hilfspersonen 
den/die TeilnehmerIn bei Verstössen gegen eine oder mehrere der vorgenannten 
Regelungen von der weiteren Teilnahme an der Schulung ausschliessen darf; ihm/ihr 
stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen die AMAG oder ihre Hilfspersonen zu;

11. Personenbezogenen Daten werden soweit erforderlich zur Erfüllung der Probefahrt 
sowie zur Wahrung berechtigter Interessen von AMAG bearbeitet. Die Daten werden 
zum Zweck der Kundenbetreuung, -befragung und der Führung einer zentralen 
Interessenten- und Kundenbetreuungsplattform sowie zur Diebstahlprävention 
bearbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf Datenschutzerklärung 
(amag-group.ch) einsehbar.

12. Die AMAG und ihre Hilfspersonen behalten sich das Recht vor, die Probefahrt aus 
wichtigen Gründen zu verschieben oder abzusagen. Ansprüche aufgrund einer solchen 
Verschiebung oder Absage der Probefahrt sind ausgeschlossen.

13. Diese Probefahrtbestimmungen und sämtliche Streitigkeiten, welche aus diesen bzw. 
aus Teilnahme an der Probefahrt resultieren oder damit im Zusammenhang stehen, 
unterstehen schweizerischem Recht unter Ausschluss internationaler Übereinkommen 
und kollisionsrechtlicher Normen. Gerichtsstand ist Cham (ZG), Schweiz.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amag-group.ch%2Fde%2Ffooter%2Fdatenschutzerklaerung.html&data=04%7C01%7Cbarbara.moigno%40amag.ch%7Cf29b0db7623f4bc38b0208d93c7c4292%7Cb4a264fc0bfd40569d486c9a934de35b%7C0%7C0%7C637607327705890984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y00ZwbkNN%2FhmLRK3c4USUs5NI2kZPvsD6HmuE8A89ls%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amag-group.ch%2Fde%2Ffooter%2Fdatenschutzerklaerung.html&data=04%7C01%7Cbarbara.moigno%40amag.ch%7Cf29b0db7623f4bc38b0208d93c7c4292%7Cb4a264fc0bfd40569d486c9a934de35b%7C0%7C0%7C637607327705890984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y00ZwbkNN%2FhmLRK3c4USUs5NI2kZPvsD6HmuE8A89ls%3D&reserved=0



